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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.06.2020 

Geschäftszahl 

Ra 2020/10/0035 

Rechtssatz 

Nichtstattgebung - Zurückweisung einer Beschwerde in einer naturschutzrechtlichen Angelegenheit - Bei 
der Wiederherstellbarkeit des vorigen Zustandes kommt es nicht auf die Herstellbarkeit desselben, 
identischen Zustandes, sondern eines gleichartigen Zustandes an. In diesem Sinne hat der 
Verwaltungsgerichtshof beispielsweise bereits im Zusammenhang mit der Wiederherstellbarkeit von 
gerodeten Wäldern ausgesprochen, dass ein unverhältnismäßiger Nachteil nicht auf der Hand liege, wenn 
eine Wiederaufforstung möglich ist (vgl. VwGH 10.8.2018, Ra 2018/03/0066, mit Verweis auf VwGH 
31.7.2015, Ra 2015/03/0058, und - zum Neubesatz einer Fischpopulation - VwGH 1.7.2014, Ro 
2014/05/0057). 
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